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Am 23.2.2022 hat die EU-Kommission den Verordnungs-Entwurf des Data Acts veröffentlicht. Dieser soll einen neuen Rechts-

rahmen für die Daten Economy geben und für mehr Innovation und Wettbewerb in der Datenwirtschaft der EU sorgen.

Dazu Dr. Michael Kraus, Partner und Rechtsanwalt bei CMS Deutschland (s. PM der Wirtschaftskanzlei vom 23.2.2022): „Auf

die Hersteller von sogenannten smarten Produkten, vom vernetzten Küchengerät über den Sprachassistenten bis hin zum

Auto, kommen zahlreiche technische und rechtliche Herausforderungen zu. Sie müssen ihre Produkte und Services so gestal-

ten, dass sie technisch den Zugang zu den Daten ermöglichen. Rechtlich treffen sie unter anderem Transparenz- und Infor-

mationspflichten. Gleichzeitig müssen sie die datenschutzrechtlichen Regelungen für personenbezogene Daten einhalten

und ihre Geschäftsgeheimnisse schützen. Das ist kein leichtes Unterfangen.“ Hartmut Rauen, stellvertretender VDMA-Ge-

schäftsführer, kommentiert in der PM des Verbands vom 24.2.2022: „Der Data Act greift unnötig weit in Geschäftsbeziehun-

gen und die laufende Digitalisierung der Industrie ein.“ Der Verband sehe u.a. Gefahren (1) bei dem im Data Act nur sehr

rudimentär geregelten Schutz von Geschäftsgeheimnissen, (2) bei neuerlichen Rechtsunsicherheiten aufgrund des frappie-

rend an eine deutsche AGB-Prüfung erinnernden Fairness-Test bei vertraglichen Grundlagen, (3) in einer weiter fortscheiten-

den Bürokratisierung, etwa im Hinblick auf die Einrichtung von Schlichtungsstellen, die für Streitfragen zuständig sein sollen

und (4) beim Zugriff auf Daten durch staatliche Akteure.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen

EuGH: Pressefreiheit kann Offenlegung ei-

ner Insiderinformation durch Journalisten

rechtfertigen

1. Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2003/6/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates vom 28. Ja-

nuar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktma-

nipulation (Marktmissbrauch) ist dahin auszule-

gen, dass es sich für die Einstufung als Insiderin-

formation bei einer Information, die die

bevorstehende Veröffentlichung eines Pressear-

tikels betrifft, in dem ein Marktgerücht über ei-

nen Emittenten von Finanzinstrumenten aufge-

griffen wird, um eine „präzise“ Information im

Sinne dieser Vorschrift und im Sinne von Art. 1

Abs. 1 der Richtlinie 2003/124/EG der Kommis-

sion vom 22. Dezember 2003 zur Durchführung

der Richtlinie 2003/6 betreffend die Begriffsbe-

stimmung und die Veröffentlichung von Insider-

Informationen und die Begriffsbestimmung der

Marktmanipulation handeln kann und dass für

die Beurteilung, ob die Information präzise ist,

der Umstand, dass in diesem Presseartikel der

für die Wertpapiere dieses Emittenten im Rah-

men eines möglichen öffentlichen Erwerbsange-

bots gebotene Preis genannt werden wird, so-

wie die Identität des Journalisten, der diesen Ar-

tikel unterzeichnet hat, und des Presseorgans,

das ihn veröffentlicht hat, erheblich sind, sofern

sie vor der Veröffentlichung des Artikels mitge-

teilt wurden. Der tatsächliche Einfluss dieser Ver-

öffentlichung auf den Kurs der Wertpapiere, auf

die sie sich bezieht, kann zwar einen nachträgli-

chen Beweis dafür darstellen, dass die Informa-

tion über diese Veröffentlichung präzise war,

kann aber für sich genommen, ohne dass weite-

re, vor dieser Veröffentlichung bekannte oder of-

fengelegte Angaben geprüft werden, nicht für

den Nachweis der Präzision der Information ge-

nügen.

2. Art. 21 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.

April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmiss-

brauchsverordnung) und zur Aufhebung der

Richtlinie 2003/6 und der Richtlinien 2003/124/

EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommis-

sion ist dahin auszulegen, dass die Offenlegung

einer Information über die bevorstehende Veröf-

fentlichung eines Artikels, in dem ein Marktge-

rücht aufgegriffen wird, durch den Journalisten,

der diesen Artikel verfasst hat, an eine seiner üb-

lichen Informationsquellen „für journalistische

Zwecke“ im Sinne dieser Vorschrift geschieht,

wenn sie erforderlich ist, um einer journalisti-

schen Tätigkeit nachzukommen, die auch Unter-

suchungstätigkeiten im Vorfeld dieser Veröffent-

lichung umfasst.

3. Die Art. 10 und 21 der Verordnung Nr. 596/

2014 sind dahin auszulegen, dass eine Offenle-

gung einer Insiderinformation durch einen Jour-

nalisten rechtmäßig ist, wenn sie für die Aus-

übung seines Berufs erforderlich ist und den

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt.

EuGH, Urteil vom 15.3.2022 – C-302/20
(Tenor)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-641-1

unter www.betriebs-berater.de

BVerfG: Vorläufige Anwendung des Freihan-

delsabkommens CETA gebilligt

Mit Beschluss vom 9.2.2022 – 2 BvR 1368/16, 2

BvE 3/16, 2 BvR 1823/16, 2 BvR 1482/16, 2 BvR

1444/16 – hat der Zweite Senat des Bundesver-

fassungsgerichts mehrere Verfassungsbeschwer-

den und einen Antrag im Organstreitverfahren

zur vorläufigen Anwendung des Freihandelsab-

kommens zwischen der Europäischen Union

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Kanada

andererseits (Comprehensive Economic and

Trade Agreement – CETA) als unbegründet zu-

rückgewiesen. Soweit sich die Verfassungsbe-

schwerden und die Organklage darüber hinaus

gegen die Unterzeichnung und den Abschluss

von CETA wandten, hat der Senat sie als unzuläs-

sig verworfen.

Der Beschluss des Rates der Europäischen Union

über die vorläufige Anwendung von CETA vom

28.10.2016 ist weder als Ultra-vires-Akt zu quali-

fizieren, noch werden dadurch die Grundsätze

des Demokratieprinzips im Sinne von Art. 20

Abs. 1 und 2 GG berührt.
(PM BVerfG Nr. 22/2022 vom 15.3.2022)

BGH: Sanierungsversuch, Zahlungen an den

Sanierungsberater und Benachteiligungs-

vorsatz
InsO § 133 Abs. 1, §§ 15a, 15b

Aus der Insolvenzantragspflicht oder dem Zah-

lungsverbot ergibt sich für den Benachteili-

gungsvorsatz keine Begrenzung des Zeitraums,

den der Schuldner, der seine Zahlungsunfähig-

keit erkannt hat, für eine künftige Befriedigung

seiner Gläubiger in Betracht ziehen darf.
InsO § 133 Abs. 1

a) Unternimmt der Schuldner einen Sanierungs-

versuch, hat der Insolvenzverwalter für den Be-

nachteiligungsvorsatz darzulegen und zu bewei-

sen, dass dieser Sanierungsversuch untauglich

war und der Schuldner dies erkannt oder billi-

gend in Kauf genommen hat.

b) Ob ein erfolgversprechendes Sanierungskon-

zept vorliegt, hat sich an den zur Zeit der Umset-

zung tatsächlich bestehenden Rechtsauffassun-

gen auszurichten. Ob die für den Schuldner

günstige Antwort rechtlich vertretbar ist und

der Sanierungsversuch voraussichtlich nicht aus

Rechtsgründen scheitern wird, ist bei neuen ge-

setzlichen Regelungen angesichts der mit ihnen

verbundenen Unsicherheiten nach einem groß-

zügigen Maßstab zu beurteilen.

c) Nimmt der Schuldner für seinen Sanierungs-

versuch die Beratung eines unvoreingenomme-

nen, fachlich ausgewiesenen Experten in An-

spruch, darf er auf ihre Richtigkeit grundsätzlich
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